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PRÄAMBEL 

Auf Grund des § 1 Abs.3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Nds. Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dollern in seiner Sitzung am ……………. 
diese 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a "Sondergebiet Mohr“, als Satzung be-
schlossen. 

 

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet liegt in der zentralen Ortslage Dollerns und umfasst den räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9a "Sondergebiet Mohr“ sowie die Geltungsberei-
che seiner 1. und 2. Änderung vollständig. 

Es handelt sich um die Flurstücke 63/23, 63/25, 64/11, 64/252, 64/221, 64/211, 64/224, 
64/250, 64/223, 64/249 und Teile der Flurstücke 64/255 und 33/22 der Flur 4 in der Ge-
markung Dollern. Das Plangebiet ist in der nachfolgenden Abbildung gekennzeichnet. 
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 § 2 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Für den Geltungsbereich dieser 3. Änderung werden die folgenden textlichen Festsetzun-
gen getroffen: 

1. Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundflächen von baulichen Nebenanla-
gen, Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,95 über-
schritten werden. 

2. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)  

Nebenanlagen gem. §14 (1) BauNVO, die Gebäude sind, dürfen außerhalb der Bau-
grenzen errichtet werden.  

3. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Die Standorte aller anzupflanzenden Bäume können innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans frei gewählt werden. Die zeichnerischen Festset-
zungen im Bebauungsplan Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ stellen insoweit nur Standort-
vorschläge, aber keine bindenden Standorte dar.  

Die im Bebauungsplan Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ zeichnerisch festgesetzte erhal-
tenswerte Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Verlust ist in-
nerhalb eines Jahres Ersatz durch Neupflanzungen derselben Art und Anzahl inner-
halb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans zu schaffen.   

4. Flächen für Stellplätze und Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

4.1 Stellplätze sind im gesamten Sondergebiet zulässig, auch als Tiefgarage unter 
den Gebäuden bzw. unter der Geländeoberfläche.  

4.2 Die Festsetzung einer maximal zulässigen Zahl an Stellplätzen in der Tiefgarage 
wird aufgehoben.  

4.2 Die im Bebauungsplan Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ zeichnerisch festgesetzte Flä-
che für Stellplätze und Tiefgaragen ist zugleich Teil des Sondergebietes.   

5. Grundstückszufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

An der Straße „Am Buschteich“ sind Ein- und Ausfahrten auch außerhalb der zeichne-
risch festgesetzten Einfahrtsbereiche zulässig. 

 

§ 3 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   
(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO) 

Für den Geltungsbereich dieser 3. Änderung werden die folgenden bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen im Sinne örtlicher Bauvorschriften getroffen: 

1. Fassaden und Dächer 

1.1 Die Außenwandflächen von überdachten Stellplätzen (Parkpaletten) sind so zu 
gestalten, dass eine Blendwirkung durch Scheinwerfer für die umgebende Wohnbe-
bauung ausgeschlossen ist. 

1.2 Die Mindestdachneigung gilt nicht für Nebengebäude, überdachte Stellplätze 
(Parkpaletten) und Garagen. 
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§ 4 RECHTSWIRKUNG 
ENTGEGENSTEHENDER FESTSETZUNGEN 

Entgegenstehende Festsetzungen treten mit der Bekanntmachung dieser Änderung für 
deren räumlichen Geltungsbereich außer Kraft. Alle übrigen gültigen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ sowie des Bebauungsplans Nr. 9a „Sonder-
gebiet Mohr“, 1. Änderung, bleiben von dieser Änderung unberührt.  

 

§ 5 AUFHEBUNG BESTEHENDER BEBAUUNGSPLÄNE 

Der Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“, 2. Änderung wird mit Inkrafttreten die-
ses Bebauungsplans aufgehoben.    
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VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Der Rat der Gemeinde Dollern hat in seiner Sitzung am …………….. die Aufstellung der 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ beschlossen. Der Aufstel-
lungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ……………… bekannt gemacht worden. 

 

Dollern, den ……………… 

……………. 

Bürgermeister 

2. AUSARBEITUNG 

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ wurde 
ausgearbeitet von der 

cappel + kranzhoff stadtentwicklung und planung gmbh  

Palmaille 96, 22767 Hamburg 
Tel. 040-380 375 670, Fax  -671 
stadtplanung@cap-plan.de, www.cap-plan.de 

Hamburg, den …………..           ……………. 

(Kranzhoff) 

Stadtplaner 

3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern hat in seiner Sitzung am ……………. 
dem Entwurf der Satzung sowie der Begründung zugestimmt und die öffentliche Ausle-
gung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden am ……………. ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der Satzung und der Begründung haben vom ……………. bis ……………. 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

 

Dollern, den ……………. 

……………. 

Bürgermeister 
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4. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Rat der Gemeinde Dollern hat die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sonder-
gebiet Mohr“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sit-
zung am ……………. als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

 

Dollern, den ……………. 

……………. 

Bürgermeister 

 

5. BEKANNTMACHUNG 

Der Beschluss über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ ist 
gemäß § 10 Absatz 3 BauGB am …………. im Amtsblatt für den Landkreis Stade bekannt 
gemacht worden. Die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Son-
dergebiet Mohr“ ist damit am …………. in Kraft getreten. 

 

Dollern, den …………. 

……………. 

Bürgermeister 

 

6. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN 

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a 
„Sondergebiet Mohr“ ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Be-
bauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

 

Dollern, den …………. 

……………. 

Bürgermeister 

 


